
Deshalb wurde 2019 mit der Fortschreibung des ISEK 
begonnen. Diese Fortschreibung soll als Grundlage 
für die Beurteilung einer Verlängerung der Gebietsku-
lissen Sanierungs- und Stadtumbaugebiet dienen 
und den Rahmen für die Entwicklung der kommen-
den Jahre stecken.
Die Fortschreibung des ISEK 2019/2020 gliedert sich 
in 
• eine Fortschreibung der Analyse von 2014,
• eine Einschätzung der Zielerreichung des Entwick-

lungskonzepts 2014 sowie Handlungsempfehlun-
gen für die weitere Entwicklung,

• eine Kosten- und Finanzierungsübersicht
• und einen Verfahrensvorschlag für die Fortschrei-

bung der Sanierungsziele.

An dieser Stelle soll der Schwerpunkt auf die Hand-
lungsempfehlungen für die weitere Gebietsentwick-

lung sowie die Fortschreibung der Sanierungsziele 
für das Sanierungsgebiet gelegt werden.
 
Weitere Informationen und Möglichkeit zur 
Kommentierung
Die Informationen zur Fortschreibung des Integrier-
ten Stadtentwicklungskonzepts finden Sie auch 
online unter mein.berlin.de. Vom XX.05. bis XX.06. 
2020 können Sie dort auch online Ihre Kommentare 
zur Fortschreibung des ISEK abgeben.
In diesem Zeitraum können Sie Kommentare auch 
schriftlich in dem Briefkasten neben dem Eingang 
bzw. unter fan@stattbau.de oder adressiert an die 
STATTBAU GmbH, Hermannstr. 182, 12049 Berlin 
abgeben.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter 030 690 810 
oder fan@stattbau.de gerne zur Verfügung.

Anlass und Ziel
Im März 2011 wurde das Gebiet Frankfurter Allee 
Nord (FAN) in Lichtenberg vom Berliner Senat in die 
aktive Förderkulisse des Programms Stadtumbau Ost 
aufgenommen. Der Stadtumbau unterstützt Städte 
und Gemeinden bei der Bewältigung städtebaulicher 
Folgen des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
demografischen Wandels. Durch Fördermaßnahmen 
zur Verbesserung der sozialen Infrastruktureinrich-
tungen und die Aufwertung von Plätzen, Parks und 
Wegen soll dabei die Wohnqualität in den Förderge-
bieten erhöht werden.
Darüber hinaus wurden innerhalb des Stadtumbau-
gebiets drei Teilflächen als Sanierungsgebiet für die 
Dauer von zehn Jahren förmlich festgelegt. 
Der Ausweisung als Sanierungs- und Stadtumbauge-
biet war eine Vorbereitende Untersuchung vorausge-
gangen, die belegt hatte, dass in dem Gebiet ein 

erheblicher städtebaulicher Investitionsbedarf 
besteht, um Funktionsschwächen, strukturellen Män-
geln und Abwärtstendenzen entgegen zu wirken. 
Mit der Festlegung als Sanierungs- und Stadtumbau-
gebiet wurde auch das Leitbild für die Entwicklung 
des Gebiets als „Gesundes, ökologisches Modellgebiet 

mit besonderen Orten“ bestimmt. Dieses Leitbild 
setzt den Rahmen für städtebauliche und Erneue-
rungsmaßnahmen. Gebietsweit werden erforderliche 
Baumaßnahmen nach ökologischen Kriterien und 
unter gesundheitsfördernden Aspekten geplant und 
ausgeführt.

Zur Fortschreibung und Präzisierung des Leitbilds 
und der Handlungsempfehlungen aus der Vorberei-
tenden Untersuchung wurde 2014 ein Integrierten 
Entwicklungskonzept (ISEK) verabschiedet.

Fortschreibung des Integrierten Stadtentwick-
lungskonzepts ISEK
Als das Sanierungs- und Stadtumbaugebiet 2011 
festgesetzt wurde, ging man davon aus, dass sich die 
definierten Ziele in einem Zeitrahmen von zehn Jah-
ren umsetzen ließen. Seitdem sind zahlreiche Pro-
jekte zur Entwicklung des Gebiets umgesetzt worden. 
So konnten etwa Schulen und Kitas saniert und 
erweitert werden, eine Jugendfreizeiteinrichtung 
gebaut und Grünflächen aufgewertet und auch neu 
geschaffen werden. Trotz der erzielten Erfolge ist ein 
Jahr vor Ablauf dieses Zeitrahmens abzusehen, dass 
wesentliche Entwicklungsziele nicht erreicht wurden.
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Schwerpunkte:
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Frankfurter Allee Nord
Verfahrensvorschlag
Sanierungsgebiets- und Stadtumbaukulisse
Seit März 2011 sind drei Teilbereiche (sog. Sanie-
rungsinseln) innerhalb des Stadtumbaugebiets 
Frankfurter Allee Nord förmlich als Sanierungsgebiet 
nach § 142 BauGB (umfassendes Verfahren) festge-
legt. Aus der Analyse der Zielerreichung in Kapitel 4 
ergeben sich für diese Bereiche sowie für die Stadt-
umbaukulisse folgende Empfehlungen zum weiteren 
Verfahren:

Sanierungsgebiet
Obwohl auf einzelnen Grundstücken die Sanierungs-
ziele bereits erreicht wurden, ist eine Verlängerung 
der gesamten Sanierungsgebietskulisse um weitere 5 
Jahre notwendig, um die noch nicht umgesetzten 
Sanierungsziele zu sichern. 
Der Bereich um den Bahnhof Lichtenberg, erfährt 
derzeit ein „Trading down“ durch die Ansiedlung von 

Wettannahmestellen und Spielcasinos. Um diesem 
Effekt, der die Sanierungsziele an dieser Stelle kon-
terkariert, entgegenzuwirken ist die Aufstellung eines 
Bebauungsplans beabsichtigt, der hier Vergnügungs-
stätten ausschließt. Bis zur Aufstellung ist in diesem 
Bereich das Sanierungsrecht notwendig, um eine 
weitere Konzentration von Vergnügungsstätten zu 
verhindern.
Dazu ist insbesondere der Einsatz des Genehmi-
gungsvorbehalts (§ 144 Abs. 1 und 2 BauGB) erforder-
lich, bis ein B-Plan zur Verhinderung von entspre-
chenden Nutzungen in Kraft gesetzt werden kann. 
Hierfür wird erfahrungsgemäß ein Zeitraum von 
etwa drei Jahren benötigt. Zudem sind bereits meh-
rere gerichtliche Verfahren gegen die Versagung ent-
sprechender Sanierungsgenehmigungen rechtshän-
gig, die infolge der Aufhebung des Sanierungsgebiets 
verloren gehen würden. Die versagten Nutzungsän-

derungen wären dann ohne Weiteres zuzulassen.
Auch im Bereich des ehemaligen MfS-Areals (Block 
40) sind die Sanierungsziele noch nicht erreicht. Hier 
gibt es nach wie vor großen Leerstand sowie Moder-
nisierungs- und Instandsetzungsbedarf. Eine öffentli-
che verkehrliche Erschließung des Blockinnenbereichs 
und eine ökologische Freiraumgestaltung fehlen. 
Außerdem müssen die Sanierungsziele an aktuelle 
Planungen (Archivzentrum des Bundesarchives; 
Forum Opposition und Widerstand) angepasst wer-
den. Zur langfristigen Festschreibung der Sanie-
rungsziele in diesem Bereich ist das Bebauungsplan-
verfahren 11-80 weiter zu betreiben. 
 
Förderkulisse Wachstum und nachhaltige Erneu-
erung
Zur Umsetzung der Sanierungsziele im öffentlichen 
Raum und zur weiteren Verbesserung der sozialen 

Infrastruktur sind parallel zum Fortbestand des 
Sanierungsgebiets auch weiterhin Städtebauförder-
mittel notwendig. Deshalb ist die Kulisse „Wachstum 
und nachhaltige Erneuerung - Lebenswerte Quartiere 
gestalten“ (bisher Stadtumbau Ost) um den gleichen 
Zeitraum weiterzuführen, wie das Sanierungsgebiet. 
Dabei ist die Förderkulisse um das Grundstück Gotlin-
destraße gegenüber Nummern 29-35 (Flurstück 111) 
zu erweitern. Hier ist die Gestaltung eines Grünzugs 
mit einer Optimierung der vorhandenen Stellplätze 
geplant.

Empfehlung
Das Sanierungsgebiet ist unter Beachtung von §142 
(3) BauGB um 5 Jahre zu verlängern. 
Die Städtebauförderkulisse „Wachstum und nachhal-
tige Erneuerung“ (ehemals Stadtumbau Ost) ist um 
den gleichen Zeitraum zu verlängern und um das 
Flurstück 111 zu erweitern.

Im Bestand
Für die größer werdende Zahl von Senior*innen im 
Gebiet sollte geeigneter, barrierereduzierter oder, wo 
möglich, barrierefreier Wohnraum geschaffen wer-
den. Die bereits im ISEK 2014 empfohlene Maßnahme 
einer Nachrüstung mit Aufzügen, ist bisher nicht 
umgesetzt worden. Ein Hindernis sind hier die hohen 
Betriebskosten von Aufzugsanlagen, die bei vierge-
schossigen Gebäuden auf verhältnismäßig wenige 
Mieter*innen umgelegt würden. 
Im gesamten Gebiet sollten bei erforderlichen Erneu-
erungsmaßnahmen, die Potentiale für energetische 
Sanierungen weitestgehend ausgenutzt werden. 
Dabei ist darauf zu achten, dass die Bewohner*innen 
nach Abzug der erzielten Nebenkostenreduzierung 
durch die Energieeinsparung keine erhebliche Erhö-
hung der Warmmieten erfahren.
Abrisse von Wohngebäuden oder Gebäudeteilen im 
Gebiet FAN werden weiterhin nicht empfohlen.

Potentiale Neubau und ergänzendes Bauen 
Nach der Fertigstellung aller geplanten und im Bau 
befindlichen Neubauvorhaben gibt es im Gebiet FAN 
keine nennenswerten Potentiale für weiteren Neu-
bau, außer der nach wie vor gewerblich genutzten 
Grundstücke Hubertusstraße 16 und 17, die grund-
sätzlich als Wohnstandort mit insgesamt 20 WE ent-
wickelt werden könnten.
Für den Block des ehemaligen Ministeriums für 
Staatssicherheit ist über die bestehenden Wohnge-
bäude in der Magdalenenstraße hinaus, keine wei-
tere Wohnnutzung vorgesehen. Insbesondere die 
prekäre Freiflächensituation und mögliche Konflikte 
mit den Nutzungsanforderungen des Campus für 
Demokratie - etwa in Form von Lärmschutz bei Ver-
anstaltungen im Freibereich – schließen diese Nut-
zung hier aus.

Bereits während der Vorbereitenden Untersuchung 
im Jahr 2009 wurde festgestellt, dass im sozio-kultu-
rellen Bereich viele Akteur*innen aktiv sind und eine 
große Bereitschaft besteht, sich am Sanierungs- und 
Stadtumbauprozess zu beteiligen. Die Ziele, die 
Nachbarschaft an konkreten Projekten zu beteiligen 
und ein Gremium zu schaffen, in dem das Wissen der 
Vorort-Expert*innen gebündelt werden kann, wurden 
mit der Durchführung der FAN-Konferenz und der 
Wahl des FAN-Beirates bereits in den ersten zwei Jah-
ren nach der förmlichen Festlegung im Jahr 2011 
erreicht. Darüber hinaus wurde der FAN-Fonds einge-
richtet, der den Mitgliedern des Beirates Entschei-
dungskompetenzen über öffentliche Gelder gewährt 
und somit die Realisierung von Kleinstmaßnahmen 
ermöglicht. 

Ziele/Maßnahmen
Übergeordnetes Ziel ist nun die Verstetigung der 
geschaffenen Strukturen und der Teilhabe der 
Anwohner*innen an der Quartiersentwicklung. Damit 
diese Strukturen über das Auslaufen der Förderku-
lisse hinaus Bestand haben und ohne Städtebauför-
dermittel funktionieren können, sollten in den letz-
ten zwei Jahren der Förderung 
Verstetigungsmaßnahmen ergriffen werden. Als 
wichtige Voraussetzungen dienen etablierte Struktu-
ren und das Vorhandensein von Ankerpunkten im 
Quartier. Diese Voraussetzungen sind im Gebiet FAN 
gegeben. Deshalb werden für das Gebiet FAN fol-
gende Maßnahmen empfohlen:

1) Zuständigkeiten und Ansprechpartner*innen: Es 
wird empfohlen, Verantwortungs- und Aufgabenbe-
reiche (für Kleinstmaßnahmen, projektbezogene 
Beteiligung etc.) sowohl auf Quartiersebene als auch 
auf Bezirksamtsebene klar zu definieren und 
Ansprechpartner*innen zu benennen. Als Ansprech-
partnerinnen werden die Stadtteilkoordination 
(Ebene Quartier) und die Gebietskoordination Lich-
tenberg Nord (Ebene Bezirk) empfohlen.
 
2) Folgefinanzierung: Da mit dem Auslaufen der 
Kulisse Stadtumbaumittel nicht mehr zur Verfügung 
stehen, muss eine alternative Finanzierungsmöglich-
keit gefunden werden. Empfohlen wird, auf das Berli-
ner Förderprogramm FEIN (Freiwilliges Engagement 
in Nachbarschaften) zurückzugreifen. Außerdem ist 
zu prüfen, inwieweit FAN-Fonds und Kiezfonds Alt-
Lichtenberg zusammengeführt werden können.

3) Wissenstransfer: In den vergangenen zehn Jahren 
haben engagierte Anwohner*innen viel Wissen 
(Ansprechpartner*innen, Kontakte, Fördermöglich-
keiten etc.) zum Thema Stadterneuerung und Beteili-
gung gesammelt. Es wird empfohlen, ein Dokument 
zu erstellen, das dieses Wissen bündelt, um somit 
anderen Menschen die aktive Teilhabe und Gestal-
tung an der Quartiersentwicklung zu ermöglichen. 

I Wohnen

VII Akteur*innen und Beteiligung

Seit 2014 wurden im Gebiet FAN zahlreiche bauliche 
Maßnahmen zu Ausbau und Verbesserung der sozia-
len Infrastruktur realisiert. Dabei standen die Sanie-
rung, die Erweiterung und der Neubau von KiTas und 
Schulen im Vordergrund. Bei künftigen Projekten soll 
ein besonderes Augenmerk auf die Möglichkeit von 
Mehrfachnutzungen sowie eine ökologische Qualifi-
zierung gelegt werden.

Kitas
Trotz der Vervielfachung der Zahl an Kitaplätzen im 
Gebiet ist aufgrund der Bevölkerungsentwicklung 
auch in den nächsten Jahren ein weiterer Zuwachs 
notwendig. Nach der Realisierung der drei in Planung 
befindlichen Kitaneubauten in der Gudrunstraße 14, 
der Ruschestraße 80 und der Gotlindestraße 39 wird 
der prognostizierte Bedarf für das Gebiet annähernd 
gedeckt. Für weitere Kitaneubaustandorte gibt es im 
Gebiet keine geeigneten Flächen. Bei den geplanten 
Neubauprojekten sollte darauf geachtet werden, dass 
die Gebäude bei einem Rückgang des Kitaplatzbe-
darfs ohne großen Aufwand für andere Nutzungen 

umgebaut werden können. Für den Kitaneubau in 
der Gotlindestraße 39 soll ein Konzept erarbeitet wer-
den, dass im Sinne einer Mehrfachnutzung neben 
dem Kitabetrieb auch ein öffentliches Angebot für 
den Stadtteil – etwa in Form eines Cafés mit dazuge-
höriger Freifläche – vorsieht. Dadurch soll die an die-
ser Stelle ursprünglich vorgesehene öffentliche Nut-
zung als Stadtplatz zumindest teilweise kompensiert 
werden.

Schulen
Für den Standort Atzpodienstraße der Schule auf 
dem lichten Berg soll ein Gesamtkonzept mit der 
Sanierung des Bestandsgebäudes und einem mögli-
chen baulichen Anschluss an den Modularen Ergän-
zungsbau, der Neuerrichtung einer Turnhalle und der 
Freiflächengestaltung entwickelt werden. Die Schule 
auf dem lichten Berg kann hierbei zu einem Modell-
projekt für die Umsetzung eines integrierten ökolo-
gisch-klimatischen Konzepts werden. Das Thema 
Ökologie und Klimaschutz könnte weiter in das 
Unterrichtskonzept der Schule eingebaut werden. 

II  Soziale Infrastruktur III  Verkehr und Straßenraum IV  Grün- und Freiräume VI  GewerbeV  Klima- und Umweltschutz
Qualifizierung der Grün- und Spielflächen
Im Bereich öffentliche Grünflächen und Spielplätze 
konnte die Versorgungssituation des Gebiets in den 
letzten Jahren deutlich verbessert werden. Nach Fer-
tigstellung der laufenden Maßnahmen stehen hier 
noch die Qualifizierung des ehemaligen Urnenfried-
hofs in der Rathausstraße und des Friedhofs in der 
Gotlindestraße sowie die Herstellung eines öffentli-
chen Spielplatzes in der Gudrunstraße/Ecke Rüdiger-
straße aus.

Qualifizierung des öffentlichen Straßenraums
Der Schwerpunkt notwendiger Maßnahmen liegt für 
die kommenden Jahre im Bereich der Qualifizierung 
und Umgestaltung des öffentlichen Straßenraums.

Für den Abschnitt der Frankfurter Allee soll ein ein-
heitliches Konzept für den gesamten Straßenquer-
schnitt entwickelt werden, der Straßenbegleitgrün 
für die nördlichen und südlichen Gehwegbereiche 
vorsieht. Hierbei sind auch künftige verkehrstechni-
sche Belange, wie eine mögliche Anschlussstelle an 
die A100 und ein Radschnellweg zu berücksichtigen. 

Die Aufwertung der Alten Frankfurter Allee durch 
eine Neuordnung der Verkehrsflächen und eine Neu-
gestaltung des Bahnhofsvorplatzes verzögert sich 
durch die noch nicht abgeschlossene Planung der 
BVG für eine Endhaltestelle der Straßenbahn in die-
sem Bereich. Aus diesem Grund soll hier kurzfristig 
eine temporäre Umgestaltung erfolgen, die diesen 
für den Stadtteil so wichtigen Ort aufwertet. Es ist zu 
prüfen, ob durch eine Neuordnung der Stellplätze die 
Aufenthaltsqualität für Fußgänger*innen verbessert 
werden kann. Daneben soll ein Konzept für die 
Gestaltung mit temporärem Mobiliar entwickelt wer-
den. Die Maßnahmen sollen ohne hohen finanziellen 
Aufwand realisiert und problemlos wieder zurückge-
baut werden können. Schließlich soll ein dauerhafter 
Standort für weitere Fahrradabstellanlagen im 
Bereich des U-Bahnhofs Lichtenberg ermittelt wer-
den. 

Für die Gudrunstraße gilt ebenfalls, dass sich eine 
Umgestaltung durch die noch nicht abgeschlossene 
Planung der BVG verzögert. Deshalb soll für diesen 
Bereich – unter Berücksichtigung der BVG Planung - 
ein schrittweise umsetzbares Gestaltungskonzept 
mit einer Neuordnung der Verkehrsflächen, einer 
Qualifizierung und Hervorhebung der Blockecken 
sowie der Anlage einer Aussichtsplattform für ein 
„Trainspotting“ entwickelt werden. In dem Gestal-
tungskonzept sind der Bereich vor dem Kitaneubau 
an der Ecke Kriemhildstraße sowie die Bedeutung der 
Gudrunstraße als Zugang zum Zentralfriedhof 
besonders zu berücksichtigen. Die Neugestaltung des 
Vorplatzes zum Zentralfriedhof soll in einem geson-
derten Gutachter*innenverfahren entwickelt werden. 

Die Rutnikstraße und die Gotlindestraße sollen als 
Teil einer Grünverbindung zwischen dem Stadtpark 
Lichtenberg und dem Landschaftspark Herzberge 
qualifiziert werden. Hierfür ist ein Gesamtkonzept zu 
entwickeln, das eine Neuordnung der Verkehrsflä-

chen samt Querungsmöglichkeiten, sowie eine Neu-
gestaltung mit Pflanzflächen, Sitzmöbeln und Bewe-
gungsangeboten einbezieht. Der Abschnitt der 
Ruschestraße zwischen Rutnikstraße und Gotlinde-
straße soll als grünes Verbindungsgelenk ausgestal-
tet werden.
Auf dem Garagengrundstück Gotlinde-/ Ecke Dietlin-
destraße im Eigentum der HOWOGE und auf dem 
bezirkseigenen Grundstück nordöstlich der Schule 
auf dem lichten Berg in der Atzpodienstraße sollte 
geprüft werden, ob sich hier generationsübergrei-
fende urban gardening Projekte für die Nachbar-
schaft oder ein Interkultureller Garten entwickeln las-
sen.

Die zukünftige Freiraumgestaltung auf dem Campus 
für Demokratie soll die Verwirklichung des Campus-
Gedanken unterstützen und Freiflächen so gestalten, 
dass sie die geschichtlichen Spuren bewahren bzw. 
zeigen. Es muss die Möglichkeit für Veranstaltungen, 
die den Campus-Gedanken mittragen, geschaffen 
werden. Zugänge und Durchwegungen des Blockin-
nenbereiches sollen dauerhaft, sicher, barrierefrei, 
attraktiv und besser wahrnehmbar gestaltet werden. 
Zusätzlich sind ökologische Aspekte durch Entsiege-
lung bzw. ökologischen Aufwertungen zu verfolgen.
Im Rahmen von Maßnahmen zur Straßenunterhal-
tung sind gebietsweit weiterhin die Vergrößerung 
von Baumscheiben, die Ergänzung von Straßenbäu-
men und die Qualifizierung des Straßenbegleitgrüns 
fortzuführen. Dies gilt auch für die Ausstattung mit 
Sitzmöglichkeiten sowie die Ausstattung mit Abfall-
behältern und mit Tütenspendern für Hundekot.

Qualifizierung privater Freiflächen
Um ein möglichst vielfältiges und umfangreiches 
Spielangebot im Gebiet zu erhalten, sollten zusätzlich 
private Grundstückseigentümer*innen angeregt wer-
den, vorhandene Spielangebote auf ihren Freiflächen 
zu ergänzen oder neu anzulegen und öffentlich 
zugänglich zu machen. 

Das Gebiet FAN hat sich besonders hinsichtlich des 
Gesundheitsgewerbes gut weiterentwickelt und ver-
fügt mit dem Sana-Klinikum über einen wichtigen 
Gewerbestandort. 

Negative Tendenzen konnten im Bereich der Alten 
Frankfurter Allee mit Hilfe des Sanierungs- rechts 
vorübergehend unterbunden werden, wobei dort 
immer noch unerwünschte Gewerbeeinheiten, wie 
Wettannahmestellen und Spielautomatenbars, domi-
nieren. Trotz Bemühungen von Seiten der bezirkli-
chen Wirtschaftsförderung ist es bisher nicht gelun-
gen, eine Standortgemeinschaft der 
Gewerbetreibenden ins Leben zu rufen. 

Ein vom FAN-Beirat und Anwohner*innen gewünsch-
ter Wochenmarkt - etwa im Bereich des ehemaligen 
Stadtbads Lichtenberg - ist nach Einschätzung von 
Marktbetreiber*innen nicht wirtschaftlich umsetzbar.

Maßnahmenvorschläge
Das Wohngebietszentrum Alte Frankfurter Allee/ 
Sieg¬friedstraße muss weiter qualifiziert und 
gestärkt werden. Neben der Neuordnung der Ver-
kehrsflächen, sowie der Neugestaltung des Bahn-
hofsvorplatzes sollte die Initiierung einer Standortge-
meinschaft der Gewerbetreibenden zur Aufwertung 
und Belebung des Zentrums weiterverfolgt werden.
Zur dauerhaften Unterbindung einer Konzentration 
von Vergnügungsstätten im Bereich Alte Frankfurter 
Allee/Siegfriedstraße, die hier zu einem Trading-
Down-Effekt führen kann, wird für diesen Bereich die 
Aufstellung eines Bebauungsplans empfohlen. In des-

Modellprojekte 
Zu Beginn der Stadtumbauaktivitäten im Gebiet FAN 
wurde das Leitbild eines gesunden sowie ökologi-
sches Modellquartiers mit besonderen Orten formu-
liert. Im Bereich Ökologie wurde damit der Fokus auf 
Modellprojekte gesetzt, von denen mehr als die 
Hälfte realisiert wurden. Dazu gehören die modell-
hafte Sanierung der Selma-Lagerlöf-Schule, die Reali-
sierung der energetisch optimierten Neubauten im 
Lindenhof samt Blockheizkraftwärme und die Erar-
beitung eines Regenwassermanagement-Konzepts. 

Neben der Umsetzung des Regenwasserkonzepts 
konnte auch der ökologische Umbau des ehemaligen 
MfS-Areals bisher nicht erfolgen, ebenso wenig wie 
die Umsetzung grundstücksübergreifender energeti-
scher Sanierungsmaßnahmen. Es fanden lediglich 
Untersuchungen zum Energieeinsparpotential sowie 
Beratungen von Eigentümer*innen in zwei Modell-
blöcken statt. Jedoch zeigten die Privateigentü-
mer*innen wenig Interesse an der Umsetzung der 

sen Geltungsbereich sollen textliche Festsetzungen 
zum Ausschluss der Nutzung Vergnügungsstätten 
getroffen werden. Zu diesen gehören u.a. Spiel- und 
Automatenhallen, Wettbüros, Sportbars und vergnü-
gungsartige Bars, bzw. Betriebe mit Gastronomie 
und Geldspielgeräten. 

Der Nordöstliche Teil des Gebiets FAN, insbesondere 
der Lindenhof und die Einfamilienhaussiedlung, ist 
im Bereich des kurzfristigen Bedarfs leicht unterver-
sorgt. Derzeit plant der CAP-Markt in der Rüdiger-
straße den Abriss des Bestandsgebäudes und den 
Neubau eines Wohngebäudes mit integriertem Markt 
im Erdgeschoss. Zur Verbesserung der Versorgungs-
situation sollte an diesem Standort eine Erweiterung 
der Verkaufsfläche erfolgen.

Mit dem Neubau der HOWOGE am Stephan-Heym-
Platz werden rund 12.000 m² für Gewerbe und Büro-
nutzungen geschaffen. Das Gewerbe konzentriert 
sich dabei auf die Erdgeschosszone. Diese Ansiedlung 
könnte auch eine Aufwertung des Gewerbes im 
Umkreis zur Folge haben. 

Im Bereich des Campus für Demokratie könnten sich 
potenziell Räume für kulturelle, bildungsnahe und 
kreative Nutzungen, die zur Belebung des Standortes 
beitragen können, etablieren. Für diese Nutzungen 
besteht eine große Nachfrage nach innenstadtnahen 
Räumen. Auch das ehemalige Hubertusbad steht 
zukünftig für kleinteilige, kulturelle und kreative Nut-
zung zur Verfügung.

Maßnahmen - auch weil es bisher keine geeigneten 
Instrumente für eine sozialverträgliche energetische 
Sanierung durch Einzeleigentümer*innen gibt. 

Die Potentiale des Quartiers als Ganzes sind noch 
nicht erschlossen. Daher soll der Fokus auf die 
Umsetzung der Maßnahmenempfehlungen aus zwei 
vorliegenden Konzeptstudien  in Schwerpunktberei-
chen gelegt werden. 

Nutzung von Solarenergie
Das energetische Quartierskonzept bescheinigt dem 
Gebiet FAN große Solarpotentiale, die bisher größten-
teils ungenutzt sind. Die öffentliche Hand und 
gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen 
könnten hier im Bereich der Solarenergie beispielhaft 
tätig werden. Alle Gebäudedächer in den Schwer-
punktbereichen sind laut Berliner Solaratlas gut bis 
sehr gut für die Installation von solartechnischen 
Anlagen geeinigt.

Im Gebiet FAN wurden seit 2014 im Straßenraum 
zahlreiche bauliche Maßnahmen zur Verbesserung 
der Aufenthaltsqualität und Sicherheit umgesetzt. 
Dabei lag der Fokus auf der Nutzung des Straßen-
raums durch nichtmotorisierten Verkehr.

Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation 
und der Straßenraumgestaltung im Gebiet FAN in 
den kommenden Jahren sind insbesondere an folgen-
den räumlichen Schwerpunkten erforderlich:
Campus für Demokratie und Umgebung
Um den Campus für Demokratie auf dem ehemali-
gen MfS Areal entwickeln zu können, ist eine Neuord-
nung und Neugestaltung der Erschließung und 
Durchwegung des Blockinnenbereichs notwendig. Im 
Einzelnen sollten dazu folgende Maßnahmen umge-
setzt werden:

• Herstellung eines Mindestangebots an öffentlichen 
Straßen zur Sicherung einer dauerhaften geordne-
ten Erschließung

• weitgehende Herausnahme des motorisierten Indi-
vidualverkehrs aus dem Block

• keine Wiedernutzung früherer Stellplatzanlagen im 
Hofbereich der Häuser 15/16, stattdessen - wie im 
Hofbereich zur Magdalenenstraße - Entsiegelungs-
maßnahmen

• Anordnung von Abstellmöglichkeiten von Reisebus-
sen außerhalb des Campus

• Prüfung einer Sperrung der Normannenstraße für 
den Durchgangsverkehr, Einrichtung von erweiter-
ten Gehwegflächen vor dem Hans-Zoschke-Stadion 
und einem möglichen Museums- und Kulturkom-
plex in Haus 18, Zufahrt nur für Busverkehr und 
Sonderverkehr.

Um den Wegfall von Stellplätzen im Blockinnenbe-
reich teilweise zu kompensieren und um auf das, 
durch die geplante Wiedernutzung von zurzeit leer-
stehenden Gebäuden sowie den Ligabetrieb im Hans-
Zoschke-Stadion zu erwartende weitere Verkehrsauf-
kommen zu reagieren, sollte das für die 
Ruschestraße erarbeitete Stellplatzkonzept  umge-
setzt werden.
Da darüber hinaus keine weiteren Flächen für Stell-
plätze zur Verfügung stehen, bedarf es anderer 
Lösungen, die vorrangig auf den Umweltverbund und 
die heute bereits gute Erschließung mit dem ÖPNV 
setzen. 
Ein wichtiges Element ist in diesem Sinne die Verbes-
serung der Fahrradinfrastruktur durch die Errichtung 
von sicheren und überdachten Abstellanlagen sowie 
einer Fortführung des Radstreifens auf der Fahrbahn 
der Ruschestraße zwischen Normannenstraße und 
Bornitzstraße als Lückenschluss im Radwegenetz. 

Gotlindestraße und Anbindung Lindenhof
Die Verkehrsführung in der Gotlindestraße ist durch 
die Parksituation, den schmalen Straßenquerschnitt 
und die erneuerungsbedürftige Fahrbahn stark ein-
geschränkt. Durch die neuen Anlaufstellen im Bereich 
der sozialen Infrastruktur sowie den Lindenhof, aber 
auch fehlende Abbiegemöglichkeiten, kommt es zu 
vermehrtem Verkehr.
Hierfür ist ein Gesamtkonzept zu entwickeln, das 
auch die Funktion der Gotlindestraße als „Grünes 
Band“ berücksichtigt und im Rahmen einer grund-
haften Erneuerung umzusetzen. Das Verkehrskon-
zept soll Maßnahmen zur Verbesserung der Ver-
kehrsführung ggf. durch Anpassung der Querschnitte 
sowie zur Verkehrsberuhigung vorsehen. Hierbei ist 
besonders der nicht motorisierte Verkehr zu berück-
sichtigen.
Zur besseren Anbindung des Lindenhofs sollten wie-
der eine Buslinie etabliert und alternative Mobilitäts-
angebote, wie Car- und Bikesharing, geprüft werden.

Alte Frankfurter Allee mit Hubertusbad, Sieg-
friedstraße, Gudrunstraße
In der Alten Frankfurter Allee treffen auf engem 
Raum Fuß- und Radverkehr mit Pkw und Kleinbussen 

zusammen. Ein Konzept zur temporären Umgestal-
tung dieses Bereichs sollte Vorschläge für eine Ent-
schärfung dieser Situation machen.
In der südlichen Siegfriedstraße ist die Verkehrsfüh-
rung aufgrund der dort fahrenden Straßenbahn und 
des beidseitigen ruhenden Verkehrs oft einge-
schränkt. Hinzu kommt das Fehlen einer sicheren 
Verkehrsführung für Radfahrende sowie das Kopf-
steinpflaster im Kreuzungsbereich. Auch fehlt dort 
eine abgesicherte Querungsmöglichkeit für Fußgän-
ger*innen. Bereits im Vorgriff auf den geplanten 
Umbau durch die BVG sollte eine (Zwischen-) Lösung 
zur Verbesserung der Sicherheit für den Rad- und 
Fußverkehr gesucht werden.
Mit der BVG soll geprüft werden, ob es im Bereich der 
Alten Frankfurter Allee einen geeigneten Standort für 
einen Mobilitätshub mit den entsprechenden Sha-
ring-Angeboten gibt, der den geplanten Hub am Vor-
platz östlich des Bahnhofs Lichtenberg ergänzen 
könnte.
Im Rahmen eines Konzepts zur Umgestaltung der 
Gudrunstraße sollte die Anlage eines Radwegs sowie 
die Neuordnung der Verkehrsflächen und insbeson-
dere der Flächen für den ruhenden Verkehr vorgese-
hen werden.

Frankfurter Allee
Für den Abschnitt der Frankfurter Allee soll ein ein-
heitliches Verkehrs- und Gestaltungskonzept für den 
gesamten Straßenquerschnitt, inklusive nördliche 
und südliche Gehwege, entwickelt werden. Hierbei 
sollten die Radwege in den Bereich der Fahrbahnen 
verlegt und eine dem Berliner Mobilitätsgesetz ent-
sprechende Breite und Gestaltung erhalten. Fahrspu-
ren sollten entsprechend verschmälert und die Kreu-
zungsbereiche angepasst werden.

Gebietsübergreifende Maßnahmen
Zur Förderung des Radverkehrs sollten vor allem die 
Kreuzungsbereiche so ausgestaltet werden, dass eine 
sichere Verkehrsführung bei Abbiegesituationen der 
Radfahrenden gewährleistet ist. Die Beschilderung 
der Radverkehrsanlagen, insbesondere die Nebenrou-
tenbeschilderung, sollte noch ausgebaut werden.
Bei allen Baumaßnahmen sollte auf eine Verbesse-
rung der Barrierefreiheit geachtet werden. Auch soll-
ten, wo möglich, Bänke für Ruhepausen aufgestellt 
werden.
Eine Machbarkeitsstudie zur Parkraumbewirtschaf-
tung wurde letztmalig 2016 erstellt. Wenn sich im 
Rahmen einer Aktualisierung ergeben sollte, dass 
sich die Situation im Gebiet FAN seither verändert 
hat und eine Parkraumbewirtschaftung zu einer Ver-
besserung der Verkehrssituation beitragen könnte, 
sollten entsprechende Maßnahmen umgesetzt wer-
den.

Nachhaltiger Umgang mit Regenwasser
Es wird empfohlen, den Oberflächenabfluss von 
Regenwasser zu reduzieren, um das Gebiet FAN bes-
ser an Starkregenereignisse bzw. Trockenheit und 
ihre Folgen anpassen zu können. Dies kann durch 
Versickerung, Verdunstung und Wiederverwendung 
des Regenwassers auf Grundstücks- sowie Gebäude-
ebene realisiert werden.

Zudem sind einige Flächen - auch solche des ruhen-
den und aktiven Autoverkehrs - in den Schwerpunkt-
bereichen teil- bis vollversiegelt. Durch die Teilentsie-
gelung dieser Flächen besteht die Möglichkeit, den 
Oberflächenabfluss des Regenwassers weiter zu ver-
ringern, um somit die Kanalisation bei Starkregener-
eignissen zu entlasten und lokale Überschwemmun-
gen insbesondere im südlichen Bereich des Gebiets 
FAN zu verhindern. 

Schwerpunktbereiche 
Integrierte ökologisch-klimatische Maßnahmen kön-
nen wirkungsvoller auf größeren zusammenhängen-
den Flächen umgesetzt werden. Die Erfahrung der 
letzten Jahre hat gezeigt, dass integrierte und grund-
stücksübergreifende Projekte am fehlenden Interesse 
unterschiedlicher Einzeleigentümer*innen scheitern 
können (siehe energetische Modellblöcke). Dafür 
wären neue Instrumente und Anreize notwendig. An 
öffentlichen Standorten und in den Beständen der 
landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sowie 
von Genossenschaften erscheinen die Realisierungs-
chancen höher. 
Deshalb werden die folgenden Schwerpunktbereiche 
für eine Umsetzung von ökologisch-klimatischen 
Maßnahmen empfohlen:

Im Zuge möglicher Aufstockungen von Bestandsge-
bäuden bietet sich die Realisierung bzw. Mitplanung 
von ökologisch-klimatischen Maßnahmen an. Dabei 
ist zu prüfen, welche Dächer sich eher für eine Dach-
begrünung und welche sich für eine Installation von 
solartechnischen Anlagen eigenen bzw. ob sich diese 
Maßnahmen kombinieren lassen.

Die Schule auf dem lichten Berg bietet sich als 
Modellprojekt für den ökologisch-klimatischen 
Umbau einer öffentlichen Liegenschaft an. Hier sind 
die Ausschöpfung verschiedener Potentiale zur Redu-
zierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissio-
nen, die Nutzung von erneuerbaren Energien, kombi-
niert mit Umweltbildung möglich. So sollte die 
Nutzung von Solarenergie auf der neu zu errichten-
den Schulsporthalle und dem modularen Ergän-
zungsbau, ggf. auch auf dem Bestandsgebäude 
erfolgen. Letzteres muss energetisch saniert werden. 
Die notwendige Umgestaltung der Freianlagen bietet 
zudem die Möglichkeit der Umsetzung eines integ-
rierten Regenwassermanagements.

Der Campus für Demokratie stellt auf Grund der 
heterogenen Eigentumsstruktur eine Ausnahme bei 
den Schwerpunktbereichen dar. Zwar haben die ver-
gangenen Jahre gezeigt, dass aufgrund der komple-
xen Gemengen- und Interessenlage die Realisierbar-
keit von übergreifenden Projekten schwierig ist, 
dennoch dürfen bei der städtebaulichen und funktio-
nalen Umstrukturierung des ehemaligen MfS-Blocks 
ökologische Aspekte nicht außer Acht gelassen wer-
den. 
Wichtige Ansatzpunkte zur Verbesserung der kleinkli-
matischen Situation liegen in der Entsiegelung bzw. 
ökologischen Aufwertung von Hofabschnitten (Höfe 
C, D, F, G, H, K) und der Begrünung von Dächern und 
Fassadenabschnitten (z.B. Haus 18, mögliche Neu-
bauten). Des Weiteren ist es notwendig, die Haus-
technik und Energieversorgung auf den Stand der 
Technik zu bringen. Dies gilt insbesondere im Kontext 
des Baus des Archivzentrums, der Veränderungen in 
der Wärmeversorgung des Blockes erforderlich 
machen wird. Daneben sind weitere, die Energiebi-
lanz der einzelnen Bauten verbessernde Maßnahmen 
einzusetzen. 
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Dachgeschossausbauten
Der Ausbau von Dächern ist eine Möglichkeit, Wohn-
fläche zu gewinnen, ohne die Grundstücksfläche wei-
ter zu überbauen und zu versiegeln. Dachgeschoss-
ausbauten in Bestandsgebäuden im Gebiet FAN 
finden sich gegenwärtig vor allem im Bereich östlich 
der Alfredstraße und südlich der Rüdigerstraße. Seit 
2014 hat sich die Zahl der Gebäude mit ausgebauten 
Dächern vor allem in der Sanierungsinsel um die 
Siegfriedstraße mit ihrer dichten nachgründerzeitli-
chen Bebauung erhöht. Das Potential betrifft aber 
auch die zwischen den beiden Weltkriegen erbauten 
Wohnanlagen und Gebäude. 
Im Bereich des Sanierungsgebiets sollte der Dachge-
schossausbau nur unter Auflagen erfolgen. So sollten 
Ausgleichsmaßnahmen, wie die Entsiegelung und 
Begrünung der Hofflächen, Fassaden- bzw. Dachbe-
grünungen vereinbart werden.

Jugendfreizeiteinrichtungen
Zur besseren Versorgung des Gebiets soll eine wei-
tere Jugendfreizeiteinrichtung geschaffen werden. 
Dafür geeignete Standorte wären im Bereich des 
ehemaligen MfS-Geländes das Haus 21 oder – bei 
einem entsprechenden Gesamtkonzept – das Haus 
18. Diese Standorte befinden sich in Privateigentum. 
Zusätzlich bzw. alternativ soll im Rahmen des Cam-
pus für Demokratie die Einrichtung einer Jugendbe-
gegnungsstätte mit angeschlossener Beherbergung 
geprüft werden.
Im Rahmen der Erarbeitung eines Gesamtkonzepts 
für das Hans-Zoschke-Stadion, das verbindlich eine 
Öffnung für Nutzungen aus dem Stadtteil vorsieht, 
wird geprüft, ob in dem im nördlichen Stadionbereich 
befindlichen Gebäude oder einem daneben zu errich-
tenden Neubau ein Freizeitangebot für Kinder und 
Jugendliche mit Sportbezug integriert werden kann.

Stadtteilzentrum
Die Menschen im Gebiet FAN wünschen sich einen 
möglichst zentral gelegenen Kieztreff, der generatio-
nenübergreifend für Veranstaltungen und Angebote 
von und für den Stadtteil zur Verfügung steht. Ein 
möglicher Standort kann das ehemalige Hubertus-
bad sein, für das derzeit ein Nutzungskonzept entwi-
ckelt wird. Dafür sollte der Bezirk Lichtenberg Anfor-
derungen erarbeiten, die mit den Akteur*innen im 
Stadtteil abgestimmt sind. Neben einer Nutzung als 
Stadtteilzentrum sollten auch kulturelle Nutzungen 
wie Ausstellungsräume für bildende Künstler*innen 
geprüft werden.

Aufstockungen
Bei Wohngebäuden mit Flachdächern bietet sich zur 
Nachverdichtung ggf. eine Aufstockung an. Diese ist 
insbesondere dort nachbarschaftsverträglich 
umsetzbar, wo die Bestandsbebauung eher locker 
mit großzügigen Freiflächen angelegt ist. 
Durch eine Aufstockung in Holzbauweise ließe sich 
die Bauzeit und damit die Belastung der Bestands-
mieter*innen erheblich reduzieren. Der notwendige 
Einbau von Aufzügen würde eine Verbesserung der 
Barrierefreiheit im Bestand bedeuten.
Bei einem entsprechenden Umfang der Aufstockun-
gen ließen sich über Mengeneffekte beim Bau leist-
bare Mietwohnungen errichten.

Campus für Demokratie
Auf dem Standort des früheren Ministeriums für 
Staatssicherheit plant das Bundesarchiv einen 
umfangreichen Archivneubau, der dort heute schon 
ansässige Archivbestände des BStU und weitere 
Dokumente aus der DDR zusammenfassen soll. 
Werkstatt-, Restaurierungs- und Forschungsräume 
sollen das Angebot ergänzen und damit den Begriff 
des „Campus für Demokratie“ nachhaltig weiterzu-
entwickeln. Die Robert-Havemann-Gesellschaft ent-
wickelt derzeit ein Konzept für ein „Forum zu Opposi-
tion und Widerstand im Alltag einer Diktatur 1945 bis 
1990“. Es ist zu prüfen, ob dieses Forum im Haus 

Weiterhin sollten insbesondere im dicht bebauten 
südöstlichen Bereich des Gebiets, private Eigentü-
mer*innen dazu angeregt werden, die Freiflächen zu 
entsiegeln. Neben der Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes wird dadurch auch die Aufenthaltsquali-
tät erheblich gesteigert. Weiterhin sollten im Bestand 
und bei Neubau Möglichkeiten für Fassaden- und 
Dachbegrünungen geprüft werden.

„Grünes Netz Nord“
Das im ISEK 2014 vorgeschlagene „Grüne Netz Nord“ 
sollte vorhandene und neue „Qualitäten“ im Gebiet 
verbinden und fußläufig in einer Art „Spazier-Par-
cours“ erfahrbar machen. Besonderer Be-standteil 
des „Grünen Netzes“ sollte das „Grüne Band“ als 
direkte Verbindung zwischen dem Stadtpark Lichten-
berg und dem Landschaftspark Herzberge über die 
Rutnikstraße und die Gotlin-destraße sein. 
Weitere Grünverbindungen sollten „gezielt schöne, 
interessante und nützliche Orte im Gebiet für Fuß-
gänger[*innen]“ vernetzen, wobei diese Verbindun-
gen sowohl im öffentlichen Straßenraum wie auch 

entlang privater Innenhöfe erfolgen sollte.
Das „Grüne Band“ ist im Flächennutzungsplan darge-
stellt und soll weiterhin durch Umgestaltung der Rut-
nikstraße und der Gotlindestraße mit einer Verbin-
dung über die Ruschestraße verfolgt werden.
Auch die Ergänzung und Qualifizierung von Straßen-
begleitgrün durch Baumpflanzungen und – wo sinn-
voll – die Entsiegelung und Begrünung von Freiflä-
chen sollte weiterverfolgt werden. Dies sollte sich 
jedoch nicht nur auf die für das „Grüne Netz“ ausge-
wählten Straßenabschnitte beschränken.
Die Öffnung von privaten Innenhöfen und Wegever-
bindungen scheitert dagegen bisher an der fehlenden 
Bereitschaft der Grundstückseigentümer*innen. Aus 
diesem Grund kann das „Grüne Netz“ als Gesamt-
konzept in der ursprünglich geplanten Form nicht 
umgesetzt werden. 


